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RS UVS Karnten 1992/07/01 KUVS-
480/3/92

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 01.07.1992

Rechtssatz

Wendet sich der Beschuldigte im Zuge der Anlage eines Waldweges an die kompetenten Organe der Forstinspektion,
bekommt er von den sachkundigen Organen unterschiedliche Auskinfte, ob sein Vorhaben bewilligungs- oder
allenfalls meldepflichtig ist, und reicht der Beschuldigte Uberdies in der Folge in Bezug auf das Vorhaben die
Projektunterlagen ein welche auch von der Forstbehdrde dann zustimmend zur Kennntnis genommen wurden, so
kann gegen den Beschuldigten ein verwaltungsstrafrechtlicher Vorwurf nicht erhoben werden.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1992/07/01 KUVS-480/3/92
	JUSLINE Entscheidung


